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FLÜCHTLINGSRAT BERLIN e.V. 
 
Menschenrechte kennen keine Grenzen 
 
  
 
Flüchtlingsrat Berlin e.V. Georgenkirchstr. 69-70 10249 Berlin 
 
 
 
An die  
Mitglieder des  
Innenausschusses des Deutschen Bundestages  
 
nur per E-Mail: innenausschuss@bundestag.de 
 

Flüchtlingsrat Berlin e.V. 
Georgenkirchstraße 69/70 

10249 Berlin 
Tel:  (030) 24344 5762 
Fax: (030) 24344 5763 

buero@fluechtlingsrat-berlin.de 
www.fluechtlingsrat-berlin.de 

 
Berlin, 9. Januar 2016 

 

 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir erlauben uns, Ihnen anbei unaufgefordert unsere Stellungnahme zum Datenaustauschverbesserungsgesetz-
entwurf zu übermitteln, und bitten Sie freundlich um Weiterleitung an die Mitglieder des Innenausschusses.  

 
Wir danken für Ihre Bemühungen und bitten um Entschuldigung für die Kurzfristigkeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
i.A. Georg Classen 
 
 
 
 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Re-
gistrierung und des Datenaustausches zu aufenthalts- und asylrechtli-
chen Zwecken (Datenaustauschverbesserungsgesetz) 
 

Wir beschränken uns angesichts des Zeitdrucks auf den aus unserer Sicht wesentlichsten Aspekt der geplanten 
Gesetzgebung, die Rechtsunsicherheit und Integrationshindernisse durch Einführung des "Ankunftsnachweises" 
als Quasi-Aufenthaltstitel für Asylsuchende nach § 63a AsylG. 
 
 
 
Zweigeteiltes Asylverfahren - die Aufenthaltsgestattung (§ 55 AsylG) und der "An-
kunftsnachweis" (§ 63a AsylG neu)  
 
Der Gesetzentwurf will die gerade erst - zum 24.10.2015 - mit dem "Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz" ein-
geführte "Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender" BüMA durch den "Ankunftsnachweis" nach § 
63a AsylG ersetzen. Der damit verbundene zusätzliche Verwaltungsaufwand für die Asylbehörden trägt zur wei-
teren Entschleunigung der Asylverfahren bei. Der Entwurf unterlässt es wie bereits das Asylverfahrensbeschleu-
nigungsgesetz, die aufenthalts- und sozialrechtlichen Konsequenzen des neuen Dokuments zu regeln.  
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Das Asylverfahren wird in zwei Phasen aufgeteilt: einen Zeitraum in dem Asylsuchende eine "Ankunfts-
nachweises" besitzen, und einen daran anschließenden Zeitraum, in dem sie eine "Aufenthaltsgestattung" be-
sitzen. Bis 2015 galt die Aufenthaltsgestattung als einheitliches Dokument über das gesamte Asylverfahren, die 
BüMA wurde allenfalls für eine Woche zwecks Vergabe eines Termins beim BAMF und Zuweisung auf ein an-
deres Bundesland ausgestellt 
 
Die "Aufenthaltsgestattung" wird mit der förmlichen Asylantragstellung beim BAMF ausgestellt. Die Warte-
zeit bis zur förmlichen Asylantragstellung beim der Bundesbehörde BAMF beträgt aktuell 6 bis 9 Monate. Wei-
tere Monate, teils auch Jahre später findet die eigentliche Anhörung beim BAMF zu Reiseweg und Asylgründen 
nach § 25 AsylG statt. Von den in 2015 knapp 1,1 Mio über die Landesbehörden im bundesweiten Verteilsystem 
EASY erfassten Asylsuchenden wurden erst 442.000 beim Asylbundesamt BAMF als Asylantragsteller regis-
triert und sind somit im Besitz einer Aufenthaltsgestattung. Vgl. zu den Zahlen ausführlich PM BMI vom 
06.01.2016. 
 

• Anlage 1: "Aufenthaltsgestattung", § 55 AsylG 
 
 
In der EASY Statistik sind Mehrfacherfassungen und in andere EU-Länder weitergereiste Asylsuchende enthal-
ten. Dennoch dürften derzeit bundesweit etwa 400.000 von den Landesaufnahmebehörden registrierte Asylsu-
chende noch auf einen Termin zur Registrierung als Asylantragsteller beim Asylbundesamt BAMF warten. Diese 
Asylsuchenden sind in der Regel im Besitz einer "Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender" 
BüMA. 
 

• Anlage 2: "Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender" BüMA, §  63a AsylG 
 

• Anlage 3: Verlängerung der "Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender" BüMA um 6 Monate 
von Okt. 2015 auf März 2016 durch BAMF Berlin-Spandau 

 
 
Hinzu kommen dürften 50.000 bis 100.000 Asylsuchende, die ein Asylgesuch stellen wollen, von den überlaste-
ten Landessaufnahmebehörden untergebracht wurden, aber noch nicht registriert sind, und daher weder in 
EASY erfasst sind noch eine BüMA besitzen, vgl. Anlagen: 
 

• Anlagen 4 und 5: Zuweisung per Bus fährt am Abend in eine Turnhalle als Warteraum bis zur Registrie-
rung die die Landesaufnahmebehörde, aktuell für ca. 2 - 6 Wochen, LAGeSo Berlin 
 

• Anlage 6: graues Bändchen als Nachweis des Asylgesuchs und fürTurnhalle als Warteraum, LAGeSo 
Berlin 
 

• Anlagen 7 und 8: Bescheinigung über Nichtabfertigung bei der Landesaufnahmebehörde, "gilt als Identi-
tätsnachweis, bitte nicht abnehmen", LAGeSo Berlin 
 

• Anlage 9: Wartebescheinigung für UMF der von SenBJW Berlin als Erstaufnahmestelle für UMF be-
auftragten FSD Stiftung Berlin 25.09.2015, Inobhutnahmetermin für 7.3.2016 zwecks Altersfeststellung, 
persönlichen/familiären und aufenthaltsrechtl. Clearing nach § 42 ff SGB VIII (inzwischen Wartezeiten 
bis 12 Monate). 

 
 
Im Datenaustauschverbesserungsgesetzentwurf fehlt eine Begründung für die Zweiteilung des Aufenthaltsstatus 
während des Asylverfahrens. Im Sinne einer Rechtsvereinfachung und Entlastung der mit der Aufnahme und 
Versorgung Asylsuchender befassten Behörden wäre es naheliegend, beide Aufenthaltspapiere zu einem ein-
heitlichen Dokument und Aufenthaltstatus zusammenzufassen, zumal der Ankunftsnachweis nunmehr als 
fälschungssicheres Dokument ausgestellt werden soll. Die Behördenzuständigkeit kann dazu flexibler als bisher 
geregelt werden, wie es das Datenaustauschverbesserungsgesetz sinnvollerweise ja auch vorsieht.  
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Aufenthalts- und sozialrechtlichen Konsequenzen des "Ankunftsnachweises" regeln 
 
Zahlreiche Gesetze und Rechtsverordnungen des Bundes, aber auch der Länder machen ordnungsrechtliche 
Restriktionen ebenso wie soziale Teilhaberechte vom "gestatteten" Aufenthalt bzw. dem Besitz einer Aufent-
haltsgestattung und ggf. der Aufenthaltsdauer mit diesen Status abhängig. Das gilt ebenso für Ansprüche Asylsu-
chender ab Einreise bis zur förmlichen Ausstellung des Ankunftsnachweises.  
 
Wenn durch § 63a AsylG der Ankunftsnachweis zum "Quasi-Aufenthaltstitel" wird, legt der Unterschied zur 
"Aufenthaltsgestattung" nahe, dass es sich um einen anderen Aufenthaltsstatus handelt. Zwar entsteht die Auf-
enthaltsgestattung gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 AsylG mit dem Asylgesuch. Diese Fiktionswirkung soll jedoch nicht 
bei unerlaubter Einreise über einen sicheren Drittstaat gelten, § 55 Abs. 1 Satz 3 AsylG. Die BüMA bzw. der 
Ankunftsnachweis müssen mangels Tatsachenfeststellung jedoch offen lassen, ob ein solcher Tatbestand vorliegt. 
Somit ist für die Ordnungs- und Sozialbehörden nicht erkennbar, ob ein Asylgesuch die Fiktionswirkung einer 
Aufenthaltsgestattung entfaltet.  
 
• Die naheliegendste Lösung im Sinne einer Rechtsvereinfachung und Entlastung der Behörden ist, beide Auf-

enthaltspapiere als ein Dokument, naheliegenderweise als "Aufenthaltsgestattung" zusammenzufassen. 
 
• Hilfsweise ist im AsylG ausdrücklich zu regeln, dass der Besitz des "Ankunftsnachweises" dem Besitz 

der Aufenthaltsgestattung aufenthalts- und sozialrechtlich usw. in allen Bereichen rechtlich gleich kommt. 
 
Bei der zweiten Lösung bliebe es allerdings beim bürokratischen Mehraufwand für die Asylbehörden durch die 
Ausstellung mehrerer Ausweisdokumente und der erschwerten Erkennbarkeit für die Sozialbehörden. 
 
Der Datenaustauschverbesserungsgesetzentwurf nennt als Kostenfolge lediglich den zusätzlichen IT-
Administrationsaufwand für den Ankunftsnachweise beim AZR für IT. Nicht genannt sind der erhöhte Personal-
aufwand beim BAMF und den Landesbehörden für die Datenerfassung, sowie die mittelbaren Kosten der durch 
zusätzlichen Bürokratieaufwand absehbar nochmals verlängerten Asylverfahrensdauer und der dadurch verhin-
derten Inklusion der Geflüchteten. 
 
 
 
Ungeregelte Rechtsfolgen des Datenaustauschverbesserungsgesetzentwurfs 
 
Aus dem Nichtbesitz der "Aufenthaltsgestattung" und der in vielen Fällen zumindest in Berlin ebenfalls feh-
lenden BüMA (vgl. oben) ergeben sich in der Praxis Unsicherheiten, die den Zugang Asylsuchender zu Existenz-
sicherung, Bildung, Arbeit, Beruf, Wohnung und sozialer Teilhabe verhindern bzw. zeitlich verzögern. 
 
Der Flüchtlingsrat Berlin bietet Fortbildungen und Beratung für haupt- und ehrenamtliche FlüchtlingsberaterIn-
nen an. Häufige Fragen sind die Berechnung der Wartefristen für Arbeitsaufnahme, Ausbildung und Studi-
um, Wohnungssuche und Selbstversorgung mit Essen und Kleidung, sowie die Reisefreiheit bei der Residenz-
pflicht.  
 
Aufgrund der mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz geschaffenen, mit dem Datenaustauschverbesse-
rungsgesetzentwurf perpetuierten Rechtsunsicherheit können wir zu solchen für die Integration wichtigen 
Sachverhalten seit Ende Oktober 2015 leider keine rechtssicheren Auskünfte mehr erteilen. 
 
Bei den etwa 10.000 in Berlin noch nicht bzw. nur teilweise (sh. Anhang LAGeSo-Dokumente) registrierten un-
tergebrachten Asylsuchenden steht oft die Leistungsberechtigung nach AsylbLG als solche in Frage, inbesondere 
der Anspruch auf Krankenbehandlungsscheine, die diesem Personenkreis in Berlin regelhaft verweigert wer-
den, aber auch das Taschengeld für den persönlichen Bedarf, und das Fahrgeld bzw. Fahrscheine von den über 
die ganze Stadt verteilten Notunterkünften zu den diversen Asylbehörden. 
 
 
• Nicht geregelt ist für Inhaber einer "BüMA" die medizinische Versorgung und Existenzsicherung nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz. Voraussetzung für den Anspruch Asylsuchender ist nach § 1 Abs. 1 Nr. 
1 AsylbLG, dass diese "eine Aufenthaltsgestattung nach dem AsylG besitzen". Geändert wurde mit dem 
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Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz der Verweis auf das AsylG statt AsylVfG. Nicht geregelt wurde und 
wird mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz und dem Datenaustauschverbesserungsgesetzentwurf 
der Anspruch mit BüMA oder Ankunftsnachweis. 
 
Zwar haben auch "vollziehbar Ausreisepflichtige" nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 AsylbLG Anspruch auf Leistungen, 
die Ausreisepflicht dürfte durch das Asylgesuch aber obsolet sein. Für Asylsuchende ohne Aufenthaltsgestat-
tung ist ein Anspruch nur für das Flughafenasylverfahren geregelt, § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG.  
 
Aus der fehlenden Leistungsberechtigung nach AsylbLG ergibt sich ein Anspruch auf Sozialhilfe nach § 
23 Abs. 1 SGB XII, insbesondere auf Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe nach 3. und 5. Kapitel 
SGB XII wie für Deutsche. Für den Anspruch von Ausländern reicht nach § 23 Abs. 1 SGB XII der tatsäch-
liche Aufenthalt im Inland, solange keine Leistungsberechtigung nach AsylbLG vorliegt. Einen Anspruch auf 
Sozialhilfe nach dem SGB XII zu schaffen dürfte aber nicht die Absicht des Gesetzgebers sein. 
 
Notwendig ist daher eine klarstellende Regelung des Leistungsanspruchs Asylsuchender sowohl vor Ertei-
lung des Ankunftsnachweises als auch mit Ankunftsnachweis bzw. übergangsweise mit BüMA in § 1 Abs. 
1 AsylbLG. 
 
 

• Die Wartefristen für den nach 3, 15 bzw. 48 Monaten stufenweise geöffneten Arbeitsmarktzugang Asylsu-
chender in § 32 Beschäftigungsverordnung stellen explizit auf einen "gestatteten" Aufenthalt ab, ebenso § 
61 Abs. 2 AsylG. Demnach zählen Zeiten mit BüMA bzw. Ankunftsnachweis nicht für die Wartefrist, so 
dass sich die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme ggf. entsprechend verzögert. 
 
Da die Gesetzesbegründung als Ziel der Neuregelung eine Ausweitung des Arbeitsverbotes nicht erwähnt, ist 
davon auszugehen, dass dieser Effekt nicht beabsichtigt ist. Es bedarf daher eine Klarstellung zur Berech-
nung der Wartefristen für die Arbeitsaufnahme nach AsylG und BeschV.  
 
 

• Die Teilnahme an einem Integrationskurs ist gemäß § 44 Abs. 4 AufenthG im Rahmen verfügbarer Plätze 
für Asylsuchende mit Bleibeperspektive möglich, wenn sie eine Aufenthaltsgestattung besitzen. Nicht ge-
regelt ist die Teilnahmemöglichkeit mit BüMA bzw. Ankunftsnachweis, obwohl der Zeitpunkt des Erhalts 
der Aufenthaltsgestattung vom Asylsuchenden nicht beeinflussbar ist. 

 
 

• DIe Aufenthaltsgewährung für Jugendliche bei nachhaltiger Integration nach § 25a AufenthG sowie 
das Bleiberecht bei nachhaltiger Integration nach § 25b AufenthG können Ausländer je nach Fallkonstel-
lation beanspruchen, wenn sie sich vier Jahren "ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer Aufenthalts-
gestattung" bzw. sechs oder acht Jahre "ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaub-
nis" im Bundesgebiet aufgehalten haben. Zeiten mit BüMA bzw. Ankunftsnachweis würden demnach 
gleichheitswidrig nicht mitberechnet. 
 

 
• Unklare Fristberechnung für die Wohnungssuche. Das Problem ist keine unmittelbare Rechtsfolge des 

Datenaustauschverbesserungsgesetzes. Die schon bisher bestehende Rechtsunsicherheit wurde bereits durch 
das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz erheblich verschärft:  
 
Asylsuchende sind nach § 47 AsylG verpflichtet, "bis zu sechs Wochen, längstens jedoch bis zu sechs Mona-
ten" in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Danach dürfen sie in Abwägung mit dem öffentlichen Inte-
resse (§ 53 AsylG) grundsätzlich eine Wohnung anmieten, wenn sie nicht aus einem sicheren Herkunftsland 
kommen. Die Erlaubnis privat zu wohnen drängt sich angesichts der aktuellen Unterbringungsnotlage auf. 
Das Anmieten einer privaten Wohnung wird Asylsuchenden in Berlin grundsätzlich erlaubt, wenn die Miet-
höhe nach den auch für ALG II-Berechtigte geltenden Maßgaben angemessen ist.  
 
Unklar ist für die mit der Mietkostenübernahme befassten Sozialbehörden, wie die Frist nach § 47 AsylG von 
"bis zu sechs Wochen, längstens jedoch bis zu sechs Monaten" im konkreten Einzelfall zu ermitteln ist, und 
wann die Pflicht jeweils entfällt. Die Unsicherheit hat sich durch die mit dem Asylverfahrensbeschleuni-
gungsgesetz vorgenommene Ausweitung der Frist von drei auf sechs Monate erhöht. 
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Zu fordern ist angesichts der aktuellen Unterbringungsnotlage die Zulassung des privaten Wohnens ab dem 
ersten Tag, wenn Asylsuchenden eine private Wohnalternative zur Verfügung steht. Das dient auch der Ver-
besserung der Erreichbarkeit derjenigen Asylsuchenden, die tatsächlich ohnehin bereits privat wohnen. 
 
 

• Die Beschränkung der Reisefreiheit ("Residenzpflicht") für Asylsuchende erlischt nach § 59a Abs. 1 AsylG 
und wird bei Sozialleistungsbezug durch eine Wohnsitzauflage gemäß § 60 AsylG ersetzt, wenn sie sich seit 
"drei Monaten ununterbrochen erlaubt, geduldet oder gestattet" im Bundesgebiet aufhalten und keine Ver-
pflichtung mehr besteht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. 
 
Die Regelung lässt offen, wie sich für Inhaber einer BüMA oder eines Ankunftsnachweises der Zeitpunkt be-
rechnet, ab dem Bewegungsfreiheit über den zugewiesenen Bezirk hinaus besteht.  
 

 
• Die 15monatige Wartefrist für die Ausbildungsförderung in § 8 Abs. 2 und Abs. 2a BAföG und für die 

Berufsausbildungsbeihilfe nach SGB III stellt für den Zugang geduldeter Flüchtlinge und von Flüchtlingen 
mit subsidärem Schutz zur Ausbildungsförderung auf Zeiträume eines "gestatteten" Aufenthalt ab. 
 
Auch insoweit verlängern sich die Zeiten des erzwungenen "Nichtstuns" bis zur Aufnahme einer Berufsaus-
bildung bzw. eines Studiums ggf. um die Zeiten mit BüMA bzw. Ankunftsnachweis. 
 

 
• Darüber hinaus ist das gesamte Aufenthalts- und Sozialrecht auf die sozialrechtlichen Konsequenzen des 

Ankunftsnachweises und der BüMA zu prüfen. 
 

 
• Unsicherheiten schafft der Ankunftsnachweis auch im Landesrecht, wo nicht zeitnah nachgesteuert werden 

kann. So gilt zB gemäß § 41 Abs. 2 SchulG Berlin die Schulpflicht explizit nur mit Gestattung oder Dul-
dung, nicht jedoch mit Ankunftsnachweis oder BüMA. Ohne Schulpflicht wird aber die Aufnahme der Kin-
der in der Praxis häufig "mangels Kapazität" verweigert. 

 
 

Im Ergebnis stellt sich die Frage, ob die dargestellten Ausschlüsse sozial- und integrationspolitisch vom Gesetz-
geber beabsichtigt sind, und ob sie mit und dem Maßgaben der EU-Asylaufnahmerichtlinie vereinbar sind.  
 
Der Begründung des Datenaustauschverbesserungsgesetzentwurf ist jedenfalls nicht zu entnehmen, dass Zweck 
des Ankunftsnachweises die mittelbare Verzögerung der Integration in vielen Bereichen sein soll, wobei die  
Dauer allein davon abhängt, wann das BAMF ggf. freie Termine zur förmlichen Asylantragstellung anzubieten 
hat, und vom Asylsuchenden selbst nicht zu beeinflussen ist. 
 
 
 
Anlagen: 
 

• Anlage 1: "Aufenthaltsgestattung", § 55 AsylG 
 

• Anlage 2: "Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender" BüMA, §  63a AsylG 
 

• Anlage 3: Verlängerung der "Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender" BüMA um 6 Monate 
von Okt. 2015 auf März 2016 durch BAMF Berlin-Spandau 

 

• Anlagen 4 und 5: Zuweisung per Bus fährt am Abend in eine Turnhalle als Warteraum bis zur Registrie-
rung die die Landesaufnahmebehörde, aktuell für ca. 2 - 6 Wochen, LAGeSo Berlin 

 

• Anlage 6: graues Bändchen als Nachweis des Asylgesuchs und fürTurnhalle als Warteraum, LAGeSo 
Berlin 

•  

• Anlagen 7 und 8: Bescheinigung über Nichtabfertigung bei der Landesaufnahmebehörde, "gilt als Identi-
tätsnachweis, bitte nicht abnehmen", LAGeSo Berlin 

•  

• Anlage 9: Wartebescheinigung für UMF der von der Berliner Senatsverwaltung für Jugend als Erstauf-
nahmestelle für Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge beauftragten FSD Stiftung Berlin vom 
25.09.2015, Inobhutnahmetermin zwecks Altersfeststellung, persönlichen/familiären und aufenthalts-
rechtl. Clearing nach § 42 ff SGB VIII erst am 7.3.2016 (inzwischen sogar Wartezeiten bis 12 Monate). 
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IIUUIIU über die Meldung als 
l1enaer (BÜMA) 

:~=:I~ eines Studiums oder einer sonstigen Berufsausbildung sowie Erwerbs lätigkeit nicht gestattet. De~r t.;fenihäiiiistf:f:ru~er--' 
~ Entscheidung auf den Bezirk der zuständigen Aufnahmeeinrichtung beschränkt. Der Asylsuchende hat sich unverzüglich zu der 
fOr zuständigen Aufnahmeeinrichlung zu begeben. Die zuständige Aufnahmeeinrichtung ist gemäß § 46 Absatz 2 Asylverfahrens-
geIlt! vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 90343 Nürnberg benannt worden. 

Anzahl der 
gemeinsam 

einreisenden 

ausstellende Behörde Zuständige Aufnahmeeinrichtung 

Personen 
ZAA-Bertin 

Turmstraße 21, Haus A 
10559 Berlin 

 
107  Berlin 

Berlin 

Antragsteller/in (Zeile 1) und Ehegatte/Lebensgefährte (Zeile 2) (bei gemeinsamer Einreise) 

Vorname 
 

Einreise mit / über: 
Einreisedatum: 

Geburtsta Staat 
S nen 

per Bus / 
21 .10.2015 

Geburtsort Geschl Fam.Stand 
m verheiratet 

Anwaltliche Vertretung: Nein 
Überquole: Nein Grund: Datum: 
Bemerkung: 

AZR-Nr. 

Ed-Behandlung in Organleihe erfolgt: Datum der Ed-Behandlung: 22.10.2015 

BAMF-Aktenzeichen: Sprachen: Arabisch, 
Kinder (bel gemeinsamer Einreise) 

I Name I Vorname I Geburtstag I Staat I Geschl I AZR-Nr. I 

Familienangehörige (Ehegatten,minderjährige Kinder) in der Bundesrepublik Deutschland 

Rolle I Name I Vorname I Straße I PLZ I Ort I 
Einbehaltene Unterlagen: o ja, siehe Quittung keine 

Die einbehaltenen Unterlagen werden der zuständigen Aufnahmeeinrichtung übersandt. 

10559 Berlin, 22.10.2015 

Unl.roch Unterschrift des Ehe atten 

Landesamt für Gesu~dheit 
und Soziales Berhn 
Turmstraße 21 / Haus A 

10559 Berlin 

Buema1 ,dol 



1 11 A (V) - 2015 Herr , geb.  

Laufzettel 
1. Bundesamt (AntragsteIlung) 8 hr 

Askanierring 1 06, Berlin-Spa2dl~ l{IJk i. 

Termin: 27.10.2015 Q"",~--, 
2. Anhörungstermin am: 

3. Impfberatung, 
Berlin-Moabit 

ße 21, Haus N 

Termin: 
4. undheitsuntersuchung, 

Röntgenbus am Haus A 
Turmstraße 21, 10559 Berlin 

Termin: 

il'Ö6tlin KU' 
li!filr~le ImpfsleU, lI!f 
Tol.,030/J/PD3_999 

Uhr 

Wartenummer: __ _ 

istungsstelie/ZAA 
Turmstraße 21, Haus A 

Vorsprache zuerst im EG. dann in der 4. Etage 
den um Uhr 

6. Beratungsstelle Turmstraße 21 , Haus A, 
4. Etage 
Termin: 

7. Beratungsstelle zur Schulpflicht 

Leistungen 
Bahnfahrkarten bei Verteilung in andere 

erm. Nr.: 
4. Fahrscheine 

norm. Nr.: 

erm. Nr.: 

10 

10 

Merkblatt EU-Richtline 
ausgegeben: 
Dia D nein 

nein 

erhalten, Datum und Unterschrift 
Antragsteller/in 



, - . 
~ I Bundesamt 
~~ für Migration . 

und Flüchtlinge 

Termin beim 
Bundesamt 

am 
02.03.2016 

um 07:30 Uhr 
Bundesamt 

für Migration und F~/ÜC tIi e 
Askanierring 

1 ~'iR7 Bp.r1in \ 


















